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Ein Energieausweis, wie er in Ab-
schnitt 5 §§ 16–21 EnEV-Referen-
tenentwurf beschrieben wird, muss 
grundsätzlich für alle beheizten oder 
gekühlten Gebäude erstellt werden. 
Eine Ausnahme bilden frei stehende 
Gebäude, die eine Gebäudenutzfl ä-
che AN (Wohngebäude) bzw. eine 
Nettogeschossfläche (Nichtwohn-
gebäude) von nicht mehr als 50 m² 
haben.

Verantwortlich für die Erstellung 
eines Energieausweises ist in jedem 
Fall der Gebäudeeigentümer.

In welchen Fällen wird der 
Ausweis erstellt?

Der Ausweis muss immer erstellt wer-
den für Neubauten. Er muss zudem 
immer dann erstellt werden, wenn 
bei Sanierungen oder Erweiterungen 
eine Primärenergiebilanz für das ge-
samte Gebäude erstellt wird. Diese 
Berechnung der Primärenergiebilanz 
ist allerdings freiwillig, und damit er-
folgt die Ausstellung des Ausweises 
auch auf freiwilliger Basis. Allerdings 
wird bei größeren Um- und Anbauten 
in aller Regel auch die Gesamtener-
gieeffi zienz des Gebäudes verbessert, 
sodass eine Ausweiserstellung zur 

Dokumentation dieser Verbesserung 
anzuraten ist.

Des Weiteren muss – entsprechend 
der EU-Gebäuderichtlinie – ein Ener-
gieausweis beim Verkauf eines Ge-
bäudes oder von Gebäudeteilen er-
stellt werden. Der Ausweis wird auch 
beim Verkauf von Teileigentum für 
das gesamte Gebäude erstellt. Bei 
gemischt genutzten Gebäuden ist 
der Ausweis für den betroffenen 
Gebäudeteil zu erstellen. Der Aus-
weis ist den Kaufi nteressenten vom 
Verkäufer zugänglich zu machen.

Analoges gilt bei Vermietung, Ver-
pachtung oder Leasing. Dies be-
deutet, dass bei der Neuvermietung 
einer Wohnung in einem Mehrfami-
lienhaus ein Energieausweis für das 
gesamte Gebäude erstellt werden 
muss, unabhängig von der Anzahl 
der Wohnungen im Gebäude.

Ein Energieausweis ist zehn Jahre 
gültig. Die Gültigkeit kann nicht ver-
längert werden. Die Gültigkeit eines 
Ausweises erlischt in dem Fall, in dem 
aufgrund von Um- oder Anbauten 
ein neuer Energieausweis im Rahmen 
der baurechtlichen Verfahren erstellt 
werden muss.

Praxistipp

Wann soll ich den Ausweis vorlegen?

Da es eine Pfl icht des Verkäufers, Ver-

mieters etc. ist, einen Energieausweis 

zugänglich zu machen, empfi ehlt es 

sich, den Ausweis den Interessenten 

frühzeitig vorzulegen und in den Kauf- 

bzw. Mietvertrag einen Passus aufzu-

nehmen, dass der Energieausweis vor-

gelegt wurde.

>

Der Energieausweis – Was gilt für einzelne 
 Gebäude und welche Ausweistypen gibt es?

Baujahr

Wohngebäude, bis 1965

Wohngebäude, nach 1965

Nichtwohngebäude
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willig erstellten Energieausweise, die 
von Gebietskörperschaften oder auf 
deren Veranlassung hin nach einheit-
lichen Regeln erstellt wurden, wer-
den ebenfalls als Energieausweise im 
Sinne des EnEV-Entwurfs anerkannt 
und haben somit zehn Jahre Gültig-
keit. Hierzu zählen Energieausweise, 
die zum Beispiel im Rahmen von För-
derprogrammen oder im Rahmen der 
dena-Feldversuche für Wohngebäu-
de oder Nichtwohngebäude erstellt 
wurden. Zudem werden Energieaus-
weise anerkannt, die auf Basis des 
vorliegenden Referentenentwurfs 
erstellt werden.

Gebäudetypen

Die EnEV 2002/2004 unterschied im 
Wesentlichen zwischen normal be-
heizten Gebäuden und Gebäuden 
mit niedrigen Innentemperaturen. 
Zudem wurde zwischen Wohnge-
bäuden und Nichtwohngebäuden 
unterschieden. 

In der EnEV 2007 verläuft die Un-
terscheidung im Wesentlichen zwi-
schen Wohngebäuden und Nicht-
wohngebäuden. Für Wohngebäude 
entfällt die Kategorie „Gebäude mit 
niedrigen Innentemperaturen“ kom-
plett.

Anders als bisher unterscheiden sich 
die Rechenverfahren für die verschie-
denen Gebäudetypen sowohl bei 
Neubauten als auch bei Gebäude-
ausweisen für Bestandsgebäude we-
sentlich. Die beiden Rechenverfahren 
für Wohn- und Nichtwohngebäude 
sind nicht kompatibel, da sie sich in 
zentr alen Eingangs- und Bezugsgrö-
ßen sowie auch in den Rechengän-
gen selbst unterscheiden. 

Wohngebäude

Unter Wohngebäuden versteht man 
Gebäude, die nach ihrer Zweckbe-
stimmung überwiegend dem Woh-

Übergangsfristen

Da mit dem Inkrafttreten der EnEV 
nicht unmittelbar Energieausweise 
in ganz Deutschland für alle Gebäu-
de verlangt werden können, sieht 
der EnEV-Entwurf Überleitungsvor-
schriften für die Erstellung von Ener-
gieausweisen in Bestandsbauten vor. 
Ein Energieausweis muss erst nach 
Ablauf bestimmter Übergangsfristen 
erstellt werden.

Wurde für Gebäude ein Wärmebe-
darfsausweis auf Basis der WSchV 
1995 oder ein Energieausweis auf 
Basis der EnEV 2002 erstellt, so wer-
den diese als Energieausweise im 
Sinne des EnEV-Entwurfs anerkannt. 
Für Neubauten gilt, dass Energie-
ausweise nach dem neuen Muster 
erstmals drei Monate nach Verkün-
dung der Verordnung erstellt werden 
müssen.

Verschiedene Bundesländer, aber 
auch der Bund oder die dena haben 
im Vorfeld der neuen EnEV Ener-
gieausweise entwickelt. Es wurden 
nicht wenige solcher Ausweise auf 
freiwilliger Basis erstellt. Diese frei-


